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1. Geltungsbereich 
a) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

unsere - auch zukünftigen - Lieferungen und Leistungen (inklusive 
Nachbestellung) ausschließlich. Entgegenstehende Einkaufsbe-
dingungen bedürfen unserer schriftlichen Anerkennung und wer-
den auch nicht durch Auftragsannahme anerkannt. 

b) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne 
von § 310 Abs. 1 BGB. 

c) Bei Widersprüchen zwischen den Regelungen im Hauptvertrag 
und diesen Geschäftsbedingungen gehen die Regelungen im 
Hauptvertrag vor. 

 
2. Angebot/Vertragsschluss 
a) Unsere Angebote sind freibleibend. In Angeboten sowie in beige-

fügten Unterlagen enthaltene Angaben über Maße, Gewichte, 
Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und andere Produkteigenschaf-
ten stellen keine Garantien oder zugesicherten Eigenschaften dar. 
Sie werden nur dann Beschaffenheitseigenschaften des Lieferge-
genstandes und Vertragsbestandteil, wenn sie in der Auftragsbes-
tätigung aufgeführt oder in sonstigen schriftlichen Vereinbarungen 
bestätigt sind.  

b) Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung auf 
jeden Fall jedoch mit der Ausführung der Lieferung zustande. 

c) Sofern nicht im Einzelfall konkludent oder ausdrücklich vom 
Schriftformerfordernis Abstand genommen wird, bedürfen alle 
Verträge und deren Änderungen und Ergänzungen sowie Nach-
träge und vertragliche Gestaltungserklärungen der Schriftform. 

 
3. Preis/Zahlung/Schadens- bzw. Aufwandspauschale/ 

Aufrechnung 
a) Unsere Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer in der am Tag der 

Rechnungsstellung gesetzlichen Höhe. 
b) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

gelten unsere Preise in Euro „ab Werk“ zuzüglich evtl. sonstiger 
Kosten für Verpackung und Transport.  

 Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so 
haben wir Anspruch auf zusätzliche Vergütung.  

c) Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, ist der Preis 
ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zu be-
zahlen. 

d) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifab-
schlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten.  

e) Die vom Kunden zu vertretende Nichteinhaltung vereinbarter 
Zahlungsbedingungen, nicht nur unerhebliche Zahlungsrückstände 
sowie eine erst nach Vertragsabschluss erkennbare Gefährdung 
unseres Gegenleistungsanspruches durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Kunden berechtigen uns, ausstehende Lieferungen 
auszusetzen und nur gegen Vorauszahlung oder Stellung von Si-
cherheiten auszuführen. Kommt der Kunde im Falle der Gefähr-
dung unseres Gegenleistungsanspruches innerhalb angemessener 
Frist unserer Aufforderung, Zug um Zug gegen die Leistung, nach 
seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leis-
ten, nicht nach, können wir nach Fristablauf, unbeschadet weiterer 
gesetzlicher Rechte, nach Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen im übrigen, vom Vertrag zurücktreten. Die vom Kunden zu 
vertretende Gefährdung unseres Gegenleistungsanspruches be-
rechtigt uns ferner, soweit wir unsere Leistung bereits erbracht ha-
ben, alle unsere sonstigen Forderungen gegen den Kunden sofort 
fällig zu stellen. 

f) Wird der Vertrag vor Übergabe des Vertragsgegenstandes aus 
vom Kunden zu vertretenden Gründen beendet (Rück-
tritt/Kündigung/Stornierung), hat der Kunde an uns eine Pauschale 
von 8 % des vereinbarten Vertragsentgeltes für die mit der vorzei-
tigen Vertragsbeendigung verbundenen Aufwendungen und Schä-
den zu entrichten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
Schadensersatz, bleiben unberührt, wobei die Pauschale auf wei-
tergehende Schadenersatz-/Aufwendungsansprüche anzurechnen 
ist. 

g) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen durch den Kunden ist 
ausgeschlossen, sofern die Gegenansprüche nicht rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. In diesem 
Umfang ist auch ein Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen. 

 
4. Lieferung/Lieferverzug/Höhere Gewalt/Transport 
a) Die Lieferfrist beginnt nicht vor endgültiger Klärung aller techni-

schen Details und nicht vor Eingang der sonstigen vom Kunden 
zu beschaffenden Unterlagen, behördlichen Erlaubnisse sowie 
der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sons-
tigen Verpflichtungen. Werden diese Verpflichtungen des Kunden 
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Frist angemessen, 
sofern wir die Verzögerung nicht zu vertreten haben. Die Liefer-
frist ist eingehalten, wenn dem Kunden bis zu ihrem Ablauf die 
Mitteilung der Versandbereitschaft zugegangen ist, es sei denn, 
dass sich der Versand aus von uns zu vertretenden Gründen ver-
zögert. 

b) Krieg, Aufruhr, rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, Verfügun-
gen von hoher Hand, Energie- und Rohstoffmangel, Verkehrs- 
und unvermeidliche Betriebsstörungen sowie alle sonstigen Fälle 
höherer Gewalt (auch bei unseren Lieferanten) befreien uns für 
die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von der 
Verpflichtung zur Lieferung.  

c) Wegen Verzögerung der Lieferung kann der Kunde vom Vertrag 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, 
soweit diese von uns zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweis-
last zum Nachteil des Kunden ist mit der vorstehenden Regelung 
nicht verbunden.  

d) Geraten wir in Lieferverzug, haften wir bei Vorliegen eines Fixge-
schäftes nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist der Lieferver-
zug von uns zu vertreten gilt dies auch, wenn das Interesse des 
Kunden an der Vertragserfüllung berechtigterweise in Fortfall ge-
raten ist.  

e) Im Falle des Lieferverzuges haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern wir wesentliche Vertragspflichten schuld-
haft verletzt haben oder uns oder unseren Vertretern oder Erfül-
lungsgehilfen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. Au-
ßer bei Vorsatz ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

f) Sofern wir im Fall des Lieferverzuges haften ist diese Haftung auf 
eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von maximal 
5 % des Lieferwertes begrenzt.  

g) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben 
vorbehalten.  

h) Ist Erfüllungsort unser Firmensitz und wird der Liefergegenstand 
auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, geht die Gefahr auf 
den Kunden über, sobald der Liefergegenstand in unserem Lager 
dem Transportunternehmen übergeben worden ist; dies gilt auch 
dann, wenn wir die Transportkosten tragen. Verwenden wir in die-
sem Fall eigene Transportmittel, so geht die Gefahr auf den Kun-
den über, sobald der Liefergegenstand beim Kunden von dem 
Transportmittel abgeladen worden ist.  

 
5. 5. Mängelhaftung / Schadenersatz 
a) Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 

nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie-
genheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

b) Von uns zur Mängelüberprüfung und -beseitigung beauftragte 
Personen sind nicht zur Anerkennung von Mängeln mit Wirkung 
gegen uns berechtigt. Werden von uns Mängelbeseitigungsmaß-
nahmen ergriffen, ist damit kein Anerkenntnis einer Rechtspflicht 
hierzu verbunden, sofern wir ein solches nicht ausdrücklich erklä-
ren. 

c) Bei berechtigten Beanstandungen werden wir die betreffenden 
Einzelteile oder Leistungen nach unserer Wahl  
- nach Wahl des Kunden beim Lieferregress gem. §§ 478, 479 
BGB - nachbessern, ersetzen oder neu erbringen. Die für die 
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten haben wir zu tra-
gen, sofern sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der Lieferge-
genstand nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. Schlägt die Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen 
fehl, wobei uns grundsätzlich zwei Nachbesserungsversuche zu-
zugestehen sind, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder 
die Vergütung mindern.  

d) Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange der Kunde 
seine fälligen Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in dem Um-
fang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der erbrachten Leistung 
entspricht. 

 Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns 
hierdurch entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu 
verlangen. 

e) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadens-
ersatz für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen, 
auch für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie im 
Fall zu vertretender Unmöglichkeit und bei erheblichen Pflichtver-
letzungen. 

f) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 
schuldhaft wesentliche Vertragspflichten verletzen.  

g) In den vorstehenden Fällen 5 e) und f), weiterhin, wenn dem 
Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schadens begrenzt, sofern uns kein 
Vorsatz zur Last fällt. 

h) Im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit durch 
uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Dasselbe gilt, 
soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware oder 
das Vorhandensein eines Leistungserfolges oder ein Beschaf-
fungsrisiko übernommen haben und bei einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

i) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist 
unsere Haftung ausgeschlossen. Weitergehende oder andere als 
die in dieser Ziff. 5 geregelten Ansprüche des Kunden gegen uns, 
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unsere Vertreter und unsere Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlos-
sen. 

j) Ansprüche und Rechte wegen Sachmängel verjähren in 12 
Monaten, beginnend mit der Ablieferung des Liefergegenstandes 
an den Kunden, soweit nicht das Gesetz gem. §§ 478, 479 BGB 
(Lieferregress) längere Fristen vorschreibt. Die Verjährungsfrist 
von 12 Monaten gilt nicht in von uns oder unseren Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Fällen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels, bei vorsätzlicher Pflichtverletzung und soweit 
wir nach dem Produkthaftungsgesetz haften. 

k) Bei Bestellungen von Waren oder Warenteilen, deren Konstrukti-
ons- und Zusammensetzungsmerkmale der Kunde vorschreibt, 
trägt dieser die Verantwortung dafür, dass Konstruktion und Zu-
sammensetzung nicht in Schutzrechte Dritter eingreifen. Der Kun-
de stellt uns im Falle einer Inanspruchnahme frei. 

l) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelun-
gen in Ziff. 5 nicht verbunden. 

 
6. Gesamthaftung 
a) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in vorste-

henden Ziff. 5 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsna-
tur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB. 

b) Die Begrenzung nach Abs. a) gilt auch, soweit der Kunde anstelle 
eines Anspruches auf Ersatz des Schadens statt der Leistung von 
uns Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

c) Für die Verjährung für alle Ansprüche, die nicht der Verjährung 
wegen eines Mangels der Sache unterliegen, gilt eine Aus-
schlussfrist von 18 Monaten, sofern nicht ein Fall nach vorstehend 
Ziff. 5 j) vorliegt. Sie beginnt ab Kenntnis des Schadens und der 
Person des Schädigers. 

d) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die per-
sönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

e) Ziff. 5 l) gilt entsprechend. 
 
7. Abtretungsverbot 
 Die Abtretung von Leistungsansprüchen, Zahlungsansprüchen, 

Gewährleistungsansprüchen oder anderweitigen Sekundäran-
sprüchen sowie von Schadenersatzansprüchen gegen uns an 
Dritte ist nur mit unserer Zustimmung zulässig. 

 
8. Eigentumsvorbehalt / Versicherungspflicht 
a) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand (Vorbe-

haltsware) bzw. an dessen Einzelteilen und an den dem Lieferge-
genstand beigefügten Dokumenten vor, solange uns noch Forde-
rungen, gleich welcher Art, aus der gegenwärtigen und künftigen 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden zustehen. Bei laufender 
Rechnung dient dieser Eigentumsvorbehalt auch zur Sicherung 
unserer jeweiligen anerkannten Saldo-Forderung. 

b) Bei Zahlungsverzug oder im Falle einer nachhaltigen Minderung 
der Kreditwürdigkeit des Kunden sind wir auch ohne Ausübung 
des Rücktrittsrechts und ohne Nachfristsetzung zur einstweiligen 
Rücknahme der Vorbehaltsware und der Dokumente auf Kosten 
des Kunden berechtigt. 

c) Der Kunde kann die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäfts-
gang weiterveräußern. Ein ordentlicher Geschäftsgang liegt nicht 
vor, wenn die Vorbehaltsware nicht unter Eigentumsvorbehalt wei-
terverkauft wird. Die Ermächtigung erlischt, sobald der Kunde in 
Zahlungsverzug gerät, ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens gestellt ist, Zahlungseinstellung vorliegt oder eine nach-
trägliche Minderung seiner Kreditwürdigkeit eintritt. 

 Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle Forderungen aus dem Weiter-
verkauf der Vorbehaltsware samt Neben- und Sicherungsrechten 
in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware ab. Wird Vor-
behaltsware in fremden Grund und Boden eingebaut, so tritt uns 
der Kunde schon jetzt die daraus entstehende Forderung auf Ver-
gütung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware ab. Die 
vorstehend aufgeführten Abtretungen werden hiermit von uns an-
genommen. 

 Bis zum Erlöschen der vorstehend erteilten Ermächtigung ist der 
Kunde auch zur Einziehung der abgetretenen Forderungen be-
fugt. Bei Erlöschen dieser Befugnis sind wir berechtigt, die Ab-
nehmer des Kunden von der Abtretung zu unterrichten und die 
Forderungen selbst einzuziehen. Bei Erlöschen der Einziehungs-
befugnis hat uns der Kunde darüber hinaus alle Auskünfte zu er-
teilen und alle Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendma-
chung der abgetretenen Forderung benötigt werden. 

d) Sicherungsübereignung bzw. -abtretung sowie Verpfändung der 
Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzu-
lässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns 
der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

e) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware und die Dokumente 
unentgeltlich für uns und ist zu deren pfleglicher Behandlung ver-
pflichtet. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, 

Diebstahl, Transport sowie Leitungswasserschäden zum Neuwert 
zu versichern. Die aus einem Schadensfall entstehenden Forde-
rungen gegen Versicherer und dritte Personen tritt der Kunde 
schon jetzt in Höhe des Rechnungswertes der betroffenen Vorbe-
haltsware an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Erforderli-
che Wartungs- und Inspektionsarbeiten hat der Kunde auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchzuführen. 

f) Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherheiten unsere 
Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen 
des Kunden oder eines durch die Übersicherung beeinträchtigten 
Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet. 

 
9. Schutzrechte, Zeichnungen, Unterlagen, Werkzeuge  
a) Bei allen von uns gefertigten Zeichnungen, Entwürfen und Unter-

lagen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie 
sind vertraulich zu behandeln, genießen den Schutz geistigen Ei-
gentums nach den gesetzlichen Vorschriften und dürfen dritten 
Personen, insbesondere Konkurrenzunternehmen, nicht bekannt 
gegeben oder außerhalb vertraglicher Vereinbarungen durch den 
Kunden selbst verwertet werden. 

b) Zeichnungen, Entwürfe und Unterlagen, die Bestandteil unseres 
Angebotes sind, müssen zurückgesandt werden, wenn kein Ver-
tragsabschluss erfolgt. 

c) Werkzeuge, Muster und andere Vorrichtungen bleiben unser 
Eigentum, auch wenn der Kunde die Kosten hierfür ganz oder 
teilweise übernommen hat. Wir sind jedoch verpflichtet, diese Ge-
genstände nicht ohne Einverständnis des Kunden für andere 
Kunden zu verwenden, sofern dieser die ganzen Kosten getragen 
hat. 

 
10. Sonstiges 
a) Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, sind die für unseren Geschäfts-
sitz Mannheim örtlich zuständigen Gerichte Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-
benden Streitigkeiten. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

b) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

c) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

d) Für die Abwicklung der geschäftlichen Beziehungen und zur 
firmeninternen Bearbeitung der Geschäftsvorgänge setzen wir 
elektronische Datenverarbeitung ein. Der Kunde wird, gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes, darauf hinge-
wiesen, dass wir die hierfür erforderlichen personenbezogenen 
Daten verarbeiten und ausschließlich firmenintern verwenden. 

 
Sitz der Gesellschaft: Mannheim 
 
Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRB 0253 


